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Mit dem Walk for Sepsis-Prävention will Roger van Klaveren über Sepsis aufklären und Spenden sammeln. Foto: Nicole Pont

Lea Buser

Roger van Klaveren trägt prinzi-
piell keine langen Hosen. Nicht
aus Stil-, sondern aus Sicher-
heitsgründen.Wenn seine Bein-
prothesen zu sehen sind, erklä-
ren sich viele Situationen von
selbst. So wankt der 54-Jährige
nach dem Aufstehen manchmal
kurz und braucht einenMoment,
bis er stabil steht. Ausserdem
muss er im Bus nicht jedes Mal
darum bitten, sitzen zu dürfen –
und zur Rechtfertigung seine
ganze Geschichte erzählen.

Eine Geschichte, die 2023mit
einem Darmbruch begann. Van
Klaveren zählt auf, was folgte:
multiples Organversagen, eine
Sepsis und vier Wochen künst-
liches Koma. Um die Sepsis zu
überleben,mussten seine Unter-
schenkel und einige Finger am-
putiert werden. Hinzu kam ein
künstlicher Darmausgang, ein
sogenanntes Stoma.

Füsse, Bus, Zug und Fähre
Als ervon dieser Zeit erzählt, sitzt
Roger van Klaveren auf einem
Stuhl im Eingangsbereich des
Medical Fitness Centers an der
Schützenstrasse. Hier geht der
Basler zweimal pro Woche zur
Physiotherapie. Es ist ein wich-
tiger Ort für seine Entwicklung
nach demSchicksalsschlag – und
für dieVorbereitung einer unge-
wöhnlichen Reise, zu der er nun,
drei Jahre später, aufbrechenwill.

Morgen macht sich van Kla-
veren zu Fuss auf denWeg nach
GranCanaria. 1400Kilometerwill
er gehend bewältigen, tausend
Kilometer fährt er mit dem Zug
oder dem Bus, und den letzten
Drittel übersMeer legt ermit der
Fähre zurück. Ummit den Bein-
prothesen gut voranzukommen,
muss er für die Routenplanung
möglichst ebeneWege wählen.

Mit dem sogenannten Walk
for Sepsis-Präventionwill Roger
van Klaveren auf die Gefahren ei-
ner Sepsis aufmerksammachen,

eine der häufigsten Todesursa-
chen weltweit. Gemäss Swiss
Sepsis Report werden in der
Schweiz jährlich etwa 20’000
Personenwegen einer Sepsis ho-
spitalisiert, die tatsächliche Zahl
der Betroffenen dürfte gar hö-
her liegen. Rund 4000 Personen
sterben daran – eine Zahl, die in
etwa der Summe der Todesfälle
durch Darm-, Brust- und Pros-
tatakrebs entspricht.

Umgangssprachlich ist häu-
fig von einer Blutvergiftung die
Rede,medizinisch ist der Begriff
gemäss Swiss Sepsis Program
aber nicht korrekt: «Sepsis ist
keineVergiftung des Blutes, son-
dern ein lebensbedrohlicherme-
dizinischerNotfall.» Dabei gerät
die Abwehrreaktion des Körpers
auf eine Infektion ausser Kon-
trolle und schädigt eigenes Ge-
webe und Organe. Ohne rasche
Behandlung drohen Organver-
sagen, septischer Schock und
schlimmstenfalls der Tod.

Laut Bericht wird Sepsis in
der Schweiz nach wie vor unter-
schätzt, obwohl sie ähnlich häu-
fig zuHospitalisationen führtwie
Herzinfarkte oder Schlaganfälle.
Van Klaveren will deshalb nicht
warten, bis diese Aufklärung die
breite Bevölkerung erreicht, son-
dern seinen Teil dazu beitragen.

Als er eines Sonntags über
seine Ferien in Gran Canaria im
Septembernachdachte, kam ihm
ein Gedanke: «Ich könnte zu Fuss

gehen.» Zuerst habe er die Idee
selbst nicht ernst genommen,
doch dann habe sie ihn nicht
mehr losgelassen.

Nun steht er kurz vor dem
Aufbruch zum Walk for Sepsis-
Prävention: Morgen um 9 Uhr
läuft van Klaveren beim Basler
Rathaus los.Auf der ersten Etap-
pe bis Kembs können «alle, die
Lust haben, mich so weit be-
gleiten, wie sie mögen.» Darun-
terwerden Freundinnen, Unter-
stützer und Personen vomSwiss
Sepsis Program sein.

Weitergehen, aktiv bleiben
Danach ist er grösstenteils allei-
ne mit seinem Bollerwagen un-
terwegs. Darin enthalten sind:
Kleidung, Ersatzteile für die Pro-
thesen, Medikamente, Stoma
beutel, Kameras sowie Flyer auf
Französisch, Spanisch und Eng-
lisch. Die Spenden, die er damit
unterwegs sammeln will, gehen
an den deutschen Verein Team
Stop Sepsis, die Sepsisstiftung
Deutschland, an die Kinderspi-
tex Schweiz und an die Organi-
sation Pro Infirmis.

Van Klaveren hat vor, die Stre-
cken zu Fuss hauptsächlich in
den Morgenstunden zu bewäl-
tigen. Nachmittags will er sich
dann umOrganisatorisches oder
das Schneiden von Videos für
Social Media kümmern.

Geplant ist, dass er nach gut
einer Woche in Besançon an-
kommt und von dort aus den
Zug nach Lyon nimmt. Zu Fuss
geht es weiter über Montpellier
nachNarbonne,von dort ausmit
dem Zug nach Portbou in Spani-
en.VonAnfang Juli bis Ende Au-
gustwandert van Klaveren dann
– unterbrochen von vereinzel-
ten Zug- oder Busreisen – über
Valencia undMálaga in den Süd-
westen Spaniens.

Anfang September will er in
der andalusischen Stadt Huel-
va die Fähre betreten und bis
Las Palmas auf Gran Canaria
fahren. Die letzten rund 60 Kilo-

meter geht erwieder zu Fuss bis
nach Playa del Inglés,wo ihn sein
Freundeskreis bereits im Hotel
erwarten wird.

Die Reise ist für Roger van
Klaveren auch Sinnbild dafür, im
Leben weiterzugehen und aktiv
zu bleiben.Er erhofft sich zudem,
Menschen in ähnlichen Situati-
onen zumotivieren – besonders
jene, die sich nach Schicksals
schlägen zurückziehen. «Das Le-
ben ist zu kurz, um zu Hause zu
versauern», sagt er. Für ihn be-
deutet das auch, sichtbar zu sein
und selbstverständlich amAlltag
teilzunehmen.

Immer wieder erlebt er dabei
Situationen, in denenMenschen
auf seine Prothesen aufmerksam
werden. Gerade Kinder erlebt er
als neugierig, direkt und oft un-
komplizierter als Erwachsene.
Ein Nachbarskind habe zu sei-
nem Vater gesagt: «Der hat Ro-
boterbeine!» Elternwürden ihre
Kinder häufig rügen, wenn die-
se ihn auf seine Prothesen an-
sprechen. Ihn stört das nicht, im
Gegenteil: «Es ist wichtig, dass
Kinder lernen, ohne Angst über
Behinderungen und Krankheiten
zu sprechen.»

Teilnahme amAlltag
Durch das Erklären würden die
Kinder dann verstehen, was sie
sehen. Dieser offene Umgang
schaffe Sichtbarkeit.Vor kurzem
war er von einer Lehrerin ange-
fragt worden, um einer Primar-
schulklasse seine Geschichte zu
erzählen. «Solche Besuche in
Schulen sollten häufiger statt-
finden», sagt er.

FürRogervanKlaveren bedeu-
tet Inklusion nicht, an Demons-
trationen mitzugehen, sondern
dieTeilnahme amgesellschaftli-
chenAlltag – indem erweder die
Tatsache, dass er ein Stoma hat,
noch seine Prothesenverstecken
muss. Erwünsche sichmehrNa-
türlichkeit und weniger Katego-
risierung. «Akzeptiert doch ein-
fach alle so, wie sie sind.»

«Das Leben ist zu kurz,
um zuHause zu versauern»
Amputation nach Sepsis Roger van Klaveren verlor durch eine Sepsis beide Unterschenkel.
Ab morgen wandert er mit Beinprothesen 1400 Kilometer Richtung Gran Canaria.

Geht es um die Basellandschaft-
liche Kantonalbank (BLKB) und
ihremittlerweile liquidierteToch-
terfirma, die Digitalbank Radi-
cant, ist es zuletzt etwas ruhiger
geworden. Ein nervöses Grund-
rauschen ist zwar nach wie vor
spürbar, immer dann, wenn im
Baselbiet ausführlich über das
Debakel gesprochen wird, doch
ist das kein Vergleich zum ver-
gangenen Spätsommer, als die
Affäre beinahe täglich Negativ-
schlagzeilen machte.

Seither ist ja auch viel pas-
siert: DerLandrat setzte eine par-
lamentarische Untersuchungs-
kommission (PUK) ein,die Eidge-
nössische Finanzmarktaufsicht
(Finma) möchte ebenfalls mehr
über die Hintergründe erfahren,
und selbst die zurückgetretene
Bankenführung der BLKB um
CEO JohnHäfelfinger und Bank-
ratspräsident Thomas Schnei-
der ist inzwischen ersetzt wor-
den. Die öffentliche Empörung
ist abgekühlt, so langsam kehrt
wieder Normalität ein.

Wäre da nur nicht diese eine
Frage, dieweiterhin alle beschäf-
tigt: Welche Rolle spielte in der
ganzenGeschichte eigentlichAn-
ton Lauber (Mitte), der Baselbie-
ter Finanzdirektor?

Dem ist gestern, zumindest
indirekt, auch der Landrat nach-
gegangen, der sich nach längerer
Zeit wieder einmal mit Radicant
respektive den Folgen des De-
bakels auseinandergesetzt hat.
Konkret ist es diesmal um einen
überparteilichenVorstoss gegan-
gen, der letzten September ein-
gereicht wurde – und der ver-
langt, Lauber das BLKB-Dossier
zu entziehen.

Grund: Der Finanzdirektor
könnte als ehemaliges Mitglied
des BLKB-Bankrats, in dem erbis
2023 sass, in der Sache befangen
sein – und dadurch unter ande-
rem auch die Arbeit der landrät-
lichen PUK erschweren.

Allein der Anschein einer
Befangenheit sei hinderlich
Adil Koller (SP), einer der Haupt-
treiber des Vorstosses, betonte
gestern erneut, dass es dabei
nicht um «Schuldzuweisungen»
gehe, sondern um die «Glaub-
würdigkeit» – «umdie Sicherstel-
lung von Objektivität undTrans-
parenz».Allein derAnschein einer
möglichen Befangenheit stehe
einer transparentenAufarbeitung
der Affäre imWeg.

Ähnlich argumentiert Manuel
Ballmer (GLP). Er erinnert zu-
dem an die Debatte vergangenen
November, als der Landrat defi-
nierte,welche Kriterien als Parla-
mentarier zu erfüllen sind, um in
die PUK zu dürfen.DerGrünlibe-

ralewurde damals ausgeschlos-
sen,weil er vor Jahren, lange vor
Radicant, bei der BLKB gearbei-
tet hatte. Nun sagt er: «Wir ha-
ben uns als Parlament enorm
strenge Ausschlusskriterien ge-
geben, umbeimThemaRadicant
wirklich jeden Verdacht der Be-
fangenheit zu verhindern. War-
um soll das nicht auch für einen
Regierungsrat gelten?»

Hat der Finanzdirektor
etwas zu verbergen?
Anders sehen das die Bürgerli-
chen. Zum Beispiel findet Simon
Oberbeck (Mitte): «Formell hat
das Parlament bei der Dossier-
verteilung in derRegierungnichts
zu melden, die Exekutive regelt
das in eigener Kompetenz.» Zu-
dem sei die Aufarbeitung durch
die PUK ja bereits imGang – auch
die Rolle des Finanzdirektors, sei-
nes Parteikollegen, werde dabei
untersucht.

Dochwiekonsequentgeschieht
das? Darüber gibt es im Landrat
unterschiedliche Auffassungen.
Hinter vorgehaltener Hand be-
fürchten einige Politiker, dass
Lauber daran interessiert sein
dürfte, sichmöglichst geschmei-
dig aus der Affäre zu ziehen.

Tatsächlich haben Recherchen
der BaZ im letzten Herbst erge-
ben, dass die Baselbieter Regie-
rung bei der Finma per Brief an-
gefragt hat, ob eine allfällige PUK
die Bankratsprotokolle einsehen
könne. Das sorgte im Baselbiet
für Skepsis und führte zur Fra-
ge, ob der Finanzdirektor doch
etwas zu verbergen habe.

Anton Lauber widerspricht.
Er sagte gestern, dass es ihm im-
mer ein Anliegen gewesen sei,
Vertrauen zu schaffen und die
Sachlage aufzuklären. «Auf die
Vergangenheit kann ich so oder
so keinen Einfluss nehmen. Es
ist,wie es ist. Ich unterstütze die
PUK und bin bereits mit ihr in
Kontakt.» Derzeit gebe es «keine
Notwendigkeit» für einenDossi-
erwechsel.

Damit überzeugt er denn auch
eineMehrheit des Parlaments, die
denVorstoss schliesslich ablehnt.
Gerade für die Bürgerlichen gibt
es bis jetzt keinen Hinweis dar-
auf, dass Lauber nicht kooperie-
ren will oder Informationen zur
BLKBvorenthaltenwürde.Gleich-
zeitig ist klar, dass Laubers Rolle
im ganzen Radicant-Dramawei-
terhin vage bleibt.

Benjamin Wirth

Welche Rolle spielte
Anton Lauber?
Radicant-Debakel Die Aufarbeitung der Affäre
um die BLKB-Tochter dauert an.

Seine Rolle bleibt vage: Finanzdirektor Anton Lauber. Foto: Dominik Plüss

«Es ist wichtig,
dass Kinder lernen,
ohne Angst über
Behinderungen
und Krankheiten
zu sprechen.»

Roger van Klaveren
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Nur mit Prüfung ins Gymi? Die
Starke Schule beider Basel for-
dert künftig eine Übertrittsprü-
fung für Schülerinnen und Schü-
ler. So soll die obligatorische kan-
tonale «Gymiprüfung» darüber
mitentscheiden, ob die Jugend-
lichen nach der Sekundarschule
ans Gymnasium dürfen.

Konkret fordert die Starke
Schule beider Basel schriftliche
Prüfungen in den Fächern Ma-
thematik, Deutsch, Englisch und
Französisch. Die Testergebnisse
sollenmit den Zeugnisnoten der
beiden letzten Semesterverrech-
net werden.

Entsprechend soll nicht nur
die Prüfungsnote entscheiden,
wie die Starke Schule beider
Basel in einem Positionspapier
schreibt, das vom Vorstand des
Vereins unterschrieben wurde:
«Die Prüfung soll nicht so stark
gewichtetwerden, dass eine ein-

zelne ungenügende Leistung den
Übertritt verhindert.»

Bei den Zeugnisnoten sollen
auch die Noten in Physik, Biolo-
gie und derDurchschnitt der bei-
den Wahlpflichtfächer berück-
sichtigt werden. «So entsteht ein
ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen naturwissenschaftlichen
und sprachlichenKompetenzen»,
argumentiert die Starke Schule
beider Basel.

«Leistungen werden
besser vergleichbar»
«Die Kombination aus Zeugnis-
noten und Gymiprüfung ermög-
licht eine differenzierte und ver-
lässliche Einschätzung der Eig-
nung einer Schülerin oder eines
Schülers für das Gymnasium»,
so die Forderung der Starken
Schule beider Basel. «Während
die Zeugnisnoten die langfris-
tige Leistungsentwicklung wi-

derspiegeln, liefert die Prüfung
eine standardisierte Standort-
bestimmung unter gleichen Be-
dingungen.»

Als Vorteile in der Gymiprü-
fung sieht der Verein die Objek-
tivität, die ein solcher Test lie-
fern würde. «Alle Schülerinnen
und Schüler absolvieren diesel-
be kantonale Prüfung. Dadurch
werden die Leistungen nicht nur
zwischen den einzelnen Klassen,
sondern auch zwischen den Lehr-
personen besser vergleichbar.»
Daswürde den Unterricht hoch-

wertiger machen, denn «grosse
Unterschiede zwischen Zeugnis-
noten und Prüfungsresultaten
sollen vermieden werden.»

Auch fürdie Schülerinnenund
Schüler sieht die Starke Schule
beider Basel Vorteile: «Sie sam-
meln wertvolle Erfahrungen im
Umgang mit anspruchsvollen
Prüfungssituationen», so dieAr-
gumentation. Es sei eine Vorbe-
reitung auf Prüfungen wie die
Matur oder den Numerus Clau-
sus, der etwa entscheidet, ob je-
mand zum Medizinstudium zu-
gelassen wird.

Der Verein räumt dabei ein,
dass eine Gymiprüfung zusätz-
lichen Druck für diese Schüle-
rinnen und Schüler bedeuten
würde. «Dieser bleibt jedoch
vertretbar, solange die Prüfung
nurmoderat gewichtetwird und
nicht allein über den Übertritt
entscheidet.» Das Lernen für

den Test könne zudem zur all-
gemeinen Leistungssteigerung
beitragen.

Forderung stösst
auf wenig Gegenliebe
Bildungspolitikerinnen in den
beiden Basel sprechen sich auf
Anfrage dieser Redaktion gegen
die Forderung aus. «Ich bin abso-
lut dagegen», sagt die Baselbie-
ter SVP-Landrätin CarolineMall.
«Es ist heute nichtmehr einfach,
den Sprung ins Gymnasium zu
schaffen, und wir sollten keine
weiteren Hürden erzeugen. Ir-
gendwann muss man aufhören.
Niemand schleicht sich heute ins
Gymnasium, geschweige denn
ins Niveau P.»

Mall sieht auch für die Lehr-
personen Nachteile: «Sie haben
einen grossenAufwand und ken-
nen die Auflagen, damit Schüle-
rinnen und Schüler die Emp-

fehlung der Lehrpersonen ins
Gymnasium erhalten. Um heute
den Sprung ins Gymnasium zu
schaffen, muss zu den Besten,
Schnellsten und Fleissigsten ge-
hören. Ich kann eine solche For-
derung nicht unterstützen.»

Die Basler SP-Grossrätin Mi-
chela Seggiani kommentiert zur
geforderten Gymiprüfung: «Man
müsste zuerst herausfinden,wie
breit die Forderung bei den Lehr-
personen abgestützt ist undwas
die entsprechendenVerbände sa-
gen. Dann könnteman abwägen
und objektiv einschätzen.»

Auch sie zeigt sich nicht be-
geistert von der Idee: «Zudem
müssteman analysieren,welchen
Mehrwert dieseMassnahme hät-
te. Man kann das nicht einfach
fordern, ohne eine genauere Ab-
klärung zu machen.»

Isabelle Thommen

Schüler sollen künftig eine Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium ablegen
Zeugnisnoten seien nicht genug Die Starke Schule beider Basel fordert Tests in Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch.

Sebastian Schanzer

Um die Schweiz vor «gewissen»
Einwanderern und «die öffent-
liche Hand vor Unterstützungs-
kosten zu schützen», soll eine
ehemalige Kaderfrau des Mig-
rationsamts Baselland systema-
tisch und über Jahre hinweg ge-
gen geltendes Recht verstossen
haben. Das wirft ihr die Basel-
bieter Staatsanwaltschaft vor.Am
22. Juni muss sie sich wegen
mehrfacherNötigung,Rassendis-
kriminierung, Amtsmissbrauch
und Amtsgeheimnisverletzung
vor dem Baselbieter Strafgericht
in Muttenz verantworten.

Die Beschuldigte soll die Delik-
te während mindestens vierein-
halb Jahren bis zur Beendigung
ihrer Anstellung im August 2024
verübt haben. Sie war unter an-
derem zuständig fürEntzügevon
Aufenthalts-undNiederlassungs-
bewilligungen von Ausländern.
Inzwischen ist sie beruflich für
die SVP tätig. FolgendeHandlun-
genwerden ihrvon der Staatsan-
waltschaft zur Last gelegt:

—Nötigung zumVerzicht
auf Prämienverbilligungen
Die Beschuldigte soll Gesuchs-
stellende dazu genötigt haben,
auf Prämienverbilligungen bei
der Krankenkasse zu verzichten,
die diesen eigentlich zugestanden
hätten. Sie drohte laut Anklage
den Betroffenen an, dass der Be-
zug derGelder zurVerweigerung
oder zumEntzug derAufenthalts-
bewilligung führen könne.

Dabei habe sie wider besseres
Wissen gehandelt, da ihr ein Ur-
teil des Bundesgerichts bekannt
war,wonach Prämienverbilligun-
gen keine Sozialhilfegelder sind.
Aus taktischen Gründen nutzte
sie bei den Androhungen form-
lose Schreiben statt amtlicher
Verfügungen, um Rechtsmittel
der Betroffenen zu verhindern.

—Schikane gegen
vorbestrafte EU-Bürger
Die Beschuldigte soll zudemEU-
Bürger mit Strafregistereintrag,
teils wegen geringfügiger De-
likte, zur Ausreise aufgefordert
oder ihnen die Einreise verwei-

gert haben.Auch hier soll sie ge-
wusst haben, dass ihr Vorgehen
gegen das Freizügigkeitsabkom-
men (FZA) verstiess und gezielt
formlose Briefe verschickt haben,
um zu umgehen, dass ihre Ent-
scheide von einer Beschwerde-
instanz aufgehoben werden. Al-
lein in den Jahren 2022 und 2023
ermittelte die Staatsanwaltschaft
knapp 500 solche Schreiben.

—Verzögerung von Verfahren
und unzulässige Gebühren
Ohne rechtlicheGrundlageverzö-
gerte sie laut Staatsanwaltschaft
zudem Verlängerungen von Auf-
enthaltsbewilligungen teils um
mehrere Jahre.Dadurchmussten
die Betroffenen für Auslandsrei-
senRückreisevisa beantragen, für
die unzulässigerweise Dringlich-
keitsgebühren erhoben wurden.
Diese Visa wurden absichtlich

nur für kurze Zeiträume ausge-
stellt, um Reisedaten zu sam-
meln, die allenfalls für die spä-
tere Verweigerung oder den Ent-
zug einerAufenthaltsbewilligung
hätten genutzt werden können.

—Rassendiskriminierung
Sie ordnete spezielle Befragungen
fürPersonen an, die ihr aufgrund
ihrer äusseren Erscheinung –wie
einem «Islamistenbart» oder ei-
nem engen Kopftuch – als fun-
damentalistisch erschienen. In
internen Systemen und E-Mails
bezeichnete sie diese Personen
herabsetzend als «Fundis», wie
die Staatsanwaltschaft schreibt.

Zudem verbreitete sie über
ihrenWhatsapp-Status, der auch
für ihre Mitarbeitenden sichtbar
war,wiederholt diskriminierende
undherabsetzende Posts überbe-
stimmte Bevölkerungsgruppen.

—Amtsgeheimnisverletzung
Sie fragte bei der Sozialversiche-
rungsanstalt illegal nach, ob aus-
ländische Gesuchsteller geplan-
te Auslandsabwesenheiten von
mehr als einem Monat gemel-
det hatten.

Weil es dafür keine Rechts-
grundlage gab, formulierte sie
dieAnfrage so, dass sie der Sozi-
alversicherungsanstalt wissent-
lich Informationen lieferte, die
diese nicht hätte erhalten dür-
fen – und verletzte damit das
Amtsgeheimnis.

—Missachtung von gerichtlich
angeordnetemAusstand
Obwohl das Kantonsgericht sie
2021 in einem Verfahren wegen
Befangenheit in den Ausstand
versetzt hatte, arbeitete sie im
Hintergrund angeblich heimlich
weiter an dem Fall. Hintergrund

war der beantragte Familien-
nachzug einer kosovarischenGe-
suchstellerin, die aus religiöser
Überzeugung einen Gesichts-
schleier (Nikab) trug. Das Amt
hatte der Frau im Februar 2020
bereits ein offizielles Dokument
über eine gültige Aufenthalts-
bewilligung per Post zugestellt.

Bei einem kurz darauf folgen-
den Begrüssungsgespräch wur-
de der Frau und ihremEhemann
jedochmitgeteilt, siewürden die
Bewilligung nicht erhalten. In ei-
ner späterenVerfügungwies das
Amt das Gesuch auf Familien-
nachzug offiziell ab und berief
sich auf eine angebliche Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit
und fehlende Integration.

Die Beschuldigte wirkte trotz
angeordneten Ausstands an ei-
nem Fragenkatalog mit und
nahm an einer Videokonferenz

teil, um Gründe für den Entzug
der Aufenthaltsbewilligung der
betreffenden Person zu finden.
Dabei habe sie ihre Vorgesetz-
tenrolle missbraucht.

Die Staatsanwaltschaft stützt
ihre Anklage vor allem auf in-
terne E-Mails und Behörden-
dokumente – etwa jene Briefe,
mit denen die Beschuldigte oder
ihre Mitarbeitenden Gesuchs-
stellende zum Verzicht auf Prä-
mienverbilligungen genötigt oder
vorbestrafte EU-Bürger zurAus-
reise aufgefordert haben sollen.
Zudem liegen Belege fürVisa vor,
die bewusst nur für sehr kurze
Zeiträume gewährt oder gänzlich
verweigert wurden, um Reise-
daten zu sammeln und die Reise-
freiheit einzuschränken.

Bis zu einem rechtskräftigen
Urteil gilt für die Beschuldigte
die Unschuldsvermutung.

Migrationsbeamtin vor Gericht
«Gewisse» Ausländer vertrieben Drohbriefe und Aufrufe zur Ausreise: Einer Ex-Kaderfrau des Migrationsamts Baselland
werden Rassendiskriminierung, Amtsmissbrauch und Nötigung vorgeworfen.

Die Beschuldigte arbeitet inzwischen für die SVP. Am 22. Juni muss sie sich vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz verantworten. Foto: PD

Es sei eine
Vorbereitung auf
Prüfungenwie
dieMatur oder den
Numerus Clausus.


